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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich ent-
schieden, dass ein Parkhaus erbschaftsteuerlich 
nicht begünstigt ist. Geklagt hatte ein Mann, der 
testamentarisch eingesetzter Alleinerbe seines im 
Jahr 2018 verstorbenen Vaters war. Zu dem Erbe 
hatte ein mit einem Parkhaus bebautes Grundstück  
gehört. Der Vater hatte dieses Parkhaus ursprünglich 
als Einzelunternehmen selbst betrieben und ab dem 
Jahr 2000 dann unbefristet an seinen Sohn ver-
pachtet. Das Finanzamt hatte den Wert des Betriebs-
vermögens festgestellt und das Parkhaus dabei als  
sogenanntes Verwaltungsvermögen behandelt.

Hinweis: 
Betriebsvermögen wird bei der Erbschaftsteuer 
grundsätzlich privilegiert. Ausgenommen sind hier-
von aber bestimmte Gegenstände des soge nannten 
Verwaltungsvermögens.

Der BFH stufte das Parkhaus ebenfalls als nicht 
begünstigtes Verwaltungsvermögen ein. Zwar zählen 
zu diesem Vermögen dem Grunde nach auch "Dritten 
zur Nutzung überlassene Grundstücke", die im 
Rahmen der Erbschaftsteuer begünstigt sein können, 

etwa wenn der Erblasser – wie im vorliegenden Fall 
– seinen ursprünglich selbst betriebenen Gewerbe-
betrieb unbefristet verpachtet und den Pächter 
testamentarisch als Erben einsetzt. Eine Ausnahme 
besteht jedoch für solche Betriebe, die schon vor 
der Verpachtung nicht die Voraussetzungen der 
erbschaftsteuerrechtlichen Privilegierung erfüllt 
haben. Dies ist nach Gerichtsmeinung bei einem 
Park haus der Fall, da die dort verfügbaren Park-
plätze als Teile des Parkhausgrundstücks schon 
durch den Erblasser als damaligem Betreiber an 
Auto fahrer – und somit an Dritte – zur Nutzung 
überlassen worden waren. Zudem handelt es sich  
bei einem Parkhausbetrieb auch nicht um die  
Über lassung von Wohnungen, die der Gesetzgeber 
aus Gründen des Gemeinwohls erbschaftsteuerlich 
privilegiert.
Keine Rolle spielte für den BFH, ob zu der Überlas-
sung der Parkplätze weitere gewerbliche Leistungen 
wie beispielsweise eine Ein- und Ausfahrtkontrolle 
und eine Entgeltzahlungsdienstleistung hinzu kamen.

Quelle: BFH, Urt. v. 28.02.2024 - II R 27/21

Erbschaftsteuer: Geerbtes Parkhaus zählt zum Verwaltungsvermögen

Umsatzsteuer-Anwendungserlass: Klarstellung bei der umsatzsteuerlichen Behandlung von Zuschüssen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein 
Schreiben zur umsatzsteuerlichen Behandlung von 
Zuschüssen herausgegeben und dabei besonders 
die Bedeutung des mit den Zahlungen verbundenen 
Zwecks hervorgehoben. In diesem Zusammenhang 
wurde der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) 
geändert.
Dem Schreiben zufolge ist die Abgrenzung zwischen 
einem Entgelt für eine Leistung an den Zahlenden 
und einem nichtsteuerbaren echten Zuschuss vor 
allem nach der Person des Begünstigten und dem 
Förderungsziel vorzunehmen.
Wesentlich für die Beurteilung von Zuschüssen ist 
laut BMF, ob dem Zuschussgeber eine konkrete 
Leistung erbracht werden soll oder ob vielmehr die 
Tätigkeit des Zuwendungsempfängers nicht für den 
Zahlenden als Leistungsempfänger bestimmt ist.  

Ein wichtiges Indiz dafür sei unter anderem der 
Zweck, den der Zahlende verfolge.
Die bisherige Regelung im UStAE sieht vor, dass 
bei Leistungen, zu denen sich die Vertragsparteien 
in einem gegenseitigen Vertrag verpflichtet haben, 
grundsätzlich ein Leistungsaustausch vorliegt (Ab-
schnitt 10.2 Abs. 9 Satz 5 UStAE).
Neu ist nun die Klarstellung, dass dies nicht gilt, 
wenn vertraglich vereinbarte Zahlungen aus den in 
Abschnitt 10.2 Abs. 7 Satz 3 und 4 UStAE genannten 
Gründen gewährt werden. In diesen Fällen handelt  
es sich um echte Zuschüsse, die der Zahlungs-
empfänger erhält, um generell in die Lage versetzt 
zu werden, überhaupt tätig zu werden oder seine 
nach dem Gesellschaftszweck obliegenden Auf-
gaben erfüllen zu können. Das sind insbesondere  
Zahlungen, die vorrangig dem leistenden Zahlungs-
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empfänger zu seiner Förderung aus struktur-
politischen, volkswirtschaftlichen oder allgemein-
politischen Gründen gewährt werden.

Hinweis: 
Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen 
offenen Fällen anzuwenden.

Quelle: BMF-Schreiben v. 11.06.2024 - III C 2 - S 7200/19/10001 :028

Kleinunternehmer: Anleitung zur Umsatzsteuererklärung 2024 angepasst

Die Vordruckmuster zur Umsatzsteuererklärung für 
das Kalenderjahr 2024 sind bereits veröffentlicht 
worden. Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat 
nun das Vordruckmuster zur Anleitung zur Umsatz-
steuererklärung 2024 geändert.
Mit Verkündung des Gesetzes zur Stärkung von 
Wachstumschancen, Investitionen und Innovation 
sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness 
(Wachs tumschancengesetz) am 27.03.2024 wurden 
der § 18 Abs. 3 Satz 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) 
sowie der § 19 Abs. 1 Satz 4 UStG neu gefasst. 
Danach sind Kleinunternehmer grundsätzlich ab 
dem Besteuerungszeitraum 2024 von der Abgabe 
von Umsatzsteuererklärungen befreit. Das BMF hat 
daraufhin die Anleitung zur Umsatzsteuererklärung 
geändert.
Unternehmer, die die Kleinunternehmerregelung 
gemäß § 19 UStG in Anspruch nehmen und deren 
jährlicher Umsatz bestimmte Schwellenwerte nicht 
überschreitet, werden durch diese Neuregelung 
erhe blich entlastet. Bei ihnen entfällt die Not-
wen digkeit, jährlich eine Umsatzsteuererklärung 
abzu geben. Der Gesetzgeber verfolgt mit dieser  
Änderung das Ziel, bürokratische Hürden abzu bauen 
und das Unternehmertum zu fördern.

Die Befreiung von der Abgabepflicht betrifft jedoch 
nicht innergemeinschaftliche Erwerbe und bezogene 
Leistungen, für die die Steuer als Leistungs -
empfän ger geschuldet wird. In diesen Fällen haben  
Klein unternehmer dem Finanzamt eine Umsatz-
steuer erklärung zu übermitteln. Die Erklärungs-
pflicht bleibt auch in dem Fall bestehen, in dem der  
Klein unternehmer vom Finanzamt zur Abgabe auf-
ge fordert wird. Für Unternehmer, die nicht unter die 
Klein unternehmerregelung fallen, bleibt die Pflicht  
zur Abgabe einer Umsatzsteuererklärung grund-
sätzlich bestehen.

Hinweis: 
Ziel des Wachstumschancengesetzes ist es, aus 
steuerlicher Sicht die Rahmenbedingungen für mehr 
Wachstum, Investitionen und Innovationen zu ver-
bessern und die Wettbewerbsfähigkeit des Stand orts 
Deutschland zu stärken.

Quelle: BMF-Schreiben v. 17.06.2024 - III C 3 - S 7344/19/10002 

:006

Das Finanzgericht München (FG) hat sich mit den 
Voraussetzungen der umsatzsteuerlichen Klein  -
unternehmerregelung im Erstjahr der unter nehme-
rischen Tätigkeit befasst.
Der Kläger war Gesellschafter und seit Dezember 
2015 auch Geschäftsführer einer GmbH. Der 
Geschäftsführervertrag trat erst im Juli 2016 in Kraft. 
Bis dahin arbeitete der Kläger unentgeltlich. Im 
September 2016 stellte er der GmbH eine Rechnung 
für seine Tätigkeit als Geschäftsführer im Zeitraum 
Februar bis Juni 2016 über 40.000 EUR, basierend  
auf einem Gesellschafterbeschluss vom September 
2016. Das Finanzamt sah hierin eine unternehme-
rische Tätigkeit und setzte Umsatzsteuer fest. Der 

Kläger legte Einspruch ein und beantragte hilfsweise 
die Anwendung der Kleinunternehmerregelung.
Das FG stellte klar, dass ein Anstellungsvertrag 
nicht ausschließt, dass ein Geschäftsführer unter-
nehmerisch tätig ist. Entscheidend ist, ob der 
Geschäftsführer als Unternehmer handelt und hierfür 
ein gewinnunabhängiges Sonderentgelt erhält. Für 
den Zeitraum vor Abschluss des Vertrags sah das 
FG diese Bedingungen als erfüllt an, da der Kläger 
nachhaltig tätig war und hierfür ein Entgelt von 
40.000 EUR erhielt.
Der Kläger kann jedoch die Kleinunternehmer-
regelung in Anspruch nehmen. Das FG entschied,  
dass er seine unternehmerische Tätigkeit im Februar 

Unternehmereigenschaft eines GmbH-Geschäftsführers: Kleinunternehmerregelung im Erstjahr
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Besteuerungsgrundlage: Wenn das Finanzamt den Gewinn schätzt

Bei einem Imbissbetrieb ist es für das Finanzamt 
oftmals nicht so einfach, die Ordnungsmäßigkeit der 
Buchführung festzustellen. Da die Einnahmen hier 
in der Regel aus Bargeschäften bestehen, liegt ein 
erhöhtes Augenmerk auf den Kassenaufzeichnungen. 
Im Streitfall war das Finanzamt mit der Buchführung 
nicht einverstanden und schätzte den Gewinn. Das 
Finanzgericht Hessen (FG) musste entscheiden, ob 
dies zu Recht geschah.
Die Klägerin betrieb einen Imbiss. Nach einer Außen-
prüfung vertrat das Finanzamt die Auffassung, eine 
Schätzung der Besteuerungsgrundlagen sei gerecht-
fertigt, da die Buchführung nicht ordnungs gemäß 
sei. Insbesondere seien die Kassen auf zeichnungen 
unzureichend und die Kassen buch führung fehler-
haft. Die Schätzung nahm das Finanzamt anhand 
der sogenannten Ausbeute kalkulation vor (wie viele 
Lieferungen sind mit dem Wareneinsatz möglich). 
Das Ergebnis wurde durch einen Vergleich mit den 
Daten anderer Imbisse bestätigt.
Nach Einwendungen der Klägerin berücksichtigte 
das Finanzamt unter anderem noch einen höheren 
Bratverlust sowie Sachspenden und Nachlässe. Dann 

ergingen geänderte Bescheide. Nach Ansicht der 
Klägerin gab es jedoch keine Befugnis zur Schätzung. 
Auch rügte sie die Art der Schätzung.
Die Klage vor dem FG war unbegründet. Nach 
Ansicht des Gerichts lagen sehr wohl Gründe für 
eine Schätzung vor, wobei die angewandte Schätz-
methode des Finanzamts allerdings fehler haft war. 
Die Schätzung erfolgte aufgrund der fehlenden 
Ordnungsmäßigkeit der Buch- und Kassen füh rung. 
Es fehlten Kassenberichte und Ursprungs auf zeich-
nungen, sodass die Führung der offenen Ladenkasse 
nicht ordnungsgemäß war. Außerdem fehlte die 
tägliche Aufzeichnung des Kassenbestands.
Die anschließend vorgenommene Ausbeute  kalku-
la tion wurde jedoch nicht sachgerecht ange  wendet. 
Eine Teilkorrektur der Kalkulations methode ist auch 
nicht möglich. Das FG wendete daher die Richt  sätze 
des Bundesfinanzministeriums an. Dies ent sprach 
im Ergebnis dem Ansatz in den angefochtenen 
Bescheiden.

Quelle: FG Hessen, Urt. v. 23.06.2023 - 10 K 98/17, Rev. (BFH: X 

R 19/23)

Grundstücksunternehmen: Schädlichkeit von Betriebsvorrichtungen für die erweiterte Gewerbesteuerkürzung  

Wer gewerblich tätig ist oder eine bestimmte 
Rechts form hat, unterliegt der Gewerbesteuer. 
Besteuerungs grundlage ist der ausgehend vom 
Gewinn des Gewerbebetriebs durch Kürzungen 
und Hinzurechnungen ermittelte Gewerbeertrag. 
Für Grund stücksunternehmen, die nur eigenen 
Grund  besitz verwalten, gibt es die Möglichkeit der 
sogenannten erweiterten Gewerbesteuerkürzung. 

Die Voraussetzungen hierfür sind allerdings eng. 
Das Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) musste 
urteilen, ob diese im Streitfall vorlagen.
Die Klägerin vermietete und verpachtete Grund-
stücke, Gebäude und Wohnungen. Zudem war sie 
Eigentümerin eines Einkaufszentrums, in welchem  
sie Mietflächen an Lebensmittelgeschäfte, Textil -
geschäfte, ein Fitnessstudio und Gastro betriebe 

2016 aufgenommen hat und nicht, wie vom Finanz-
amt angenommen, im Jahr 2015, da er zu dem  
Zeitpunkt noch sozialversicherungspflichtig bei der 
GmbH angestellt war. Da er seine unternehme rische 
Tätigkeit in 2016 aufnahm, gilt er als Kleinunter-
nehmer, wenn sein Umsatz in diesem "Erstjahr" 
17.500 EUR (heute: 22.000 EUR) nicht über schreitet. 
Ausschlaggebend ist der voraussichtliche, nicht 
der tatsächliche Umsatz. Da der Kläger zunächst 
unentgeltlich arbeitete, konnte er davon ausgehen, 
diese Grenze nicht zu überschreiten.

Hinweis: 
Der Fall verdeutlicht, dass auch bei Verträgen mit 
Geschäftsführern die Umsatzsteuer zu beachten 
ist. Wichtig ist die Feststellung des FG zur Klein-
unternehmereigenschaft: Im Jahr der Aufnahme der 
unternehmerischen Tätigkeit zählt der prognosti-
zierte und nicht der tatsächliche Umsatz. Dies gilt 
auch für die im Folgejahr relevante Umsatzgrenze. 
Entscheidend ist zudem, dass eine spätere, rück-
wirkende Vergütung, die die Umsatzgrenze über-
schreitet, bei der ursprünglichen Prognose nicht vor-
hersehbar war und dass dies objektiv überprüfbar ist.

Quelle: FG München, Urt. v. 27.02.2024 - 5 K 1794/22
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Auch für Künstler stellt sich die Frage, wie sie ihre 
steuerlichen Pflichten erfüllen müssen. Die Ober-
finanzdirektion Karlsruhe (OFD) hat in einem 
umfangreichen Schreiben die wesentlichen Aspekte 
für Künstler mit Wohnsitz im Inland zusammen-
gefasst und richtet sich direkt an die Steuerzahler. 
Dabei werden zunächst allgemeine Themen wie  
die Anmeldung beim Finanzamt, Aufzeichnungs-
pflichten und die Nutzung von ELSTER für Steuer-
erklärungen behandelt.
Künstler können je nach Art ihrer Tätigkeit der 
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer (bei einer 
GmbH), Lohnsteuer (als Arbeitnehmer), Kirchen-
steuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer und dem 
Solidaritätszuschlag unterliegen. Die konkreten 
Steuer  pflichten hängen von den individuellen Um-
ständen sowie der Höhe der Einkünfte bzw. Umsätze 
ab. Die OFD gibt einen Überblick über diese Steuer-
arten und ihre jeweiligen Besonderheiten.
Im Bereich der Einkommensteuer können Künstler 
entweder als nichtselbständige Arbeitnehmer tätig 
sein oder als selbstständige Unternehmer ihre 
Tätigkeit gewinnorientiert ausüben. Selbstständige 
Künstler müssen eine Gewinnerzielungsabsicht 

nach weisen, damit ihre Tätigkeit nicht als Lieb-
haberei eingestuft wird.
Musikalische Aktivitäten können dabei als frei-
berufl iche Tätigkeit gelten, wenn sie eine gewisse 
künstlerische Gestaltungshöhe aufweisen, oder als 
gewerbliche Tätigkeit, wenn das eigenschöpferische 
und das künstlerische Moment nicht oder nur 
geringfügig ausgeprägt sind. Die OFD erläutert 
zudem die Gewinnermittlungsarten, steuerliche 
Abzugs möglichkeiten, den Investitionsabzugsbetrag 
und Steuerfreibeträge.
Im Bereich der Umsatzsteuer müssen Künstler als 
Unternehmer die umsatzsteuerlichen Vorschriften 
beachten und in der Regel Umsatzsteuer an das 
Finanzamt abführen. Der Umsatzsteuer unterliegen 
alle steuerbaren und steuerpflichtigen Lieferungen 
und sonstigen Leistungen des Künstlers. Unter 
bestimmten Bedingungen kann Vorsteuer abzugs-
fähig sein, wenn eine ordnungsgemäße Rechnung 
vor liegt. Allerdings können bestimmte Umsätze von  
Künstlern auch steuerfrei sein, worauf die OFD 
hinweist.

Quelle: OFD Karlsruhe, Schreiben v. 08.05.2024 - St1-S 2045-1 - St 117

Umfangreiches Schreiben: Steuerpflichten von Künstlern 

vermietete. Im Einkaufszentrum befanden sich 
auch zwei Personenaufzüge und ein Lasten aufzug. 
Die Klägerin beantragte die erweiterte Gewerbe-
steuerkürzung, da sie nur eigenen Grundbesitz 
verwaltete. Dies wurde ihr vom Finanzamt versagt, 
da Betriebsvorrichtungen − hier der Lastenaufzug −
mitvermietet wurden.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Zur Anwen-
dung der erweiterten Kürzung muss eine aus-
schließ liche Verwaltung und Nutzung eigenen 
Grund besitzes vorliegen. Allerdings dürfen davon  
grundsätzlich keine Betriebsvorrichtungen erfasst 
sein. Trotz dieses Ausschließlichkeitsgebots steht 
eine begrenzte Nebentätigkeit der erweiterten 
Kürzung nicht entgegen.
Es sind solche Nebentätigkeiten nicht be günsti-
gungs schädlich, die der Verwaltung und Nutzung 
eigenen Grundbesitzes im engeren Sinne dienen  
und als zwingend notwendiger Teil einer wirtschaft-
lich sinnvoll gestalteten eigenen Grundstücks  ver-
wal tung und -nutzung angesehen werden können.  

Im Streitfall war der Klägerin die erweiterte Kürzung 
zu gewähren. Die Mit vermietung des Lastenaufzugs 
ist hier zwingend notwendiger Teil einer wirtschaft-
lich sinnvollen eigenen Grundstücksverwaltung und 
-nutzung. Ein Einkaufszentrum ohne Lasten-
aufzug kann nicht sinnvoll genutzt werden. Die 
Entscheidung des Senats widerspricht auch nicht der 
Rechtsprechung, da auch in quantitativer Hinsicht 
ein unbedeutendes Nebengeschäft vorliegt.

Hinweis:
Das Urteil des Finanzgerichts Schleswig-Holstein 
ist jedoch umstritten und aus diesem Grund nur 
in der Abwehr beratung heranzuziehen und nicht 
für die Gestaltungsberatung zu verwenden. Die 
Finanz    verwaltung sowie Teile der Literatur und der 
gefestigten Rechtsprechung vertreten hier eine gegen-
teilige Auffassung.

Quelle: FG Schleswig-Holstein, Urt. v. 28.03.2024 - 1 K 134/22, Rev. 

(BFH: IV R 9/24)
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2. STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN
FÜR ALLE STEUERZAHLER

Vorsteuerabzug: Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sein 
An wendungsschreiben zum Vorsteuerabzug im 
Zu sammenhang mit § 2b Umsatzsteuergesetz 
(UStG) finalisiert. Es äußert sich unter anderem 
zur Ermittlung der Vorsteuerquote bei gemischten 
Leistungsbezügen und zur Anwendung eines pau-
schalen Vorsteuersatzes bei kleineren juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts (jPöR). Das finale 
Schreiben entspricht im Wesentlichen dem Entwurf 
aus Oktober 2022, enthält jedoch redaktionelle 
Änderungen und weitere Klarstellungen.
Seit dem Steueränderungsgesetz 2015, welches  
§ 2 Abs. 3 UStG aufhob und § 2b UStG einführte,  
gab es fortlaufend neue Übergangsregelungen. 
Anfangs ermöglichte es § 27 Abs. 22 UStG jPöR, das 
bisherige Recht für Leistungen bis zum 31.12.2020 
weiterhin anzuwenden. Das Corona-Steuerhilfegesetz 

ergänzte dies um § 27 Abs. 22a UStG für Leistungen 
bis zum 31.12.2022. Das Jahressteuergesetz 2022 
verlängerte die Übergangsfrist dann bis zum 
31.12.2024, während der Regierungsentwurf zum 
Jahres steuergesetz 2024 nun eine weitere Verlänge-
rung bis zum 31.12.2026 vorsieht.
Das BMF führt aus, dass für den Vorsteuerabzug 
von jPöR zunächst und vorrangig die allgemeinen 
Regelungen – wie etwa die Direktzuordnung und 
die sachgerechte Vorsteueraufteilung – anzuwenden 
sind. Dafür ist zwischen unternehmerischer (wirt-
schaftlicher) und nichtunternehmerischer Betätigung 
zu unterscheiden.
Die Finanzverwaltung befasst sich auch mit 
Vereinfachungsregelungen beim Vorsteuerabzug für 
teilunternehmerische Leistungsbezüge. Die Ermitt-
lung der Vorsteuerbeträge bei gemischt genutzten 

Wenn Sie Geschäftskunden bewirten, können Sie die 
Aufwendungen nicht zu 100 % steuerlich geltend 
machen. Der Betriebsausgabenabzug ist auf 70 % 
begrenzt. Buchführungsprogramme haben hierfür 
extra Konten, bei denen vom Gesamtbetrag nur 
70 % steuerlich berücksichtigt werden. Nehmen 
auch Arbeitnehmer an der Veranstaltung teil, so 
sind die Aufwendungen ebenfalls aufzuteilen. Auf 
jeden Fall sind bestimmte Nachweis- und Auf-
zeichnungspflichten zu erfüllen. Im Streitfall musste 
das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) ent-
scheiden, ob die Voraussetzungen für den Betriebs-
ausgabenabzug vorlagen.
Die Klägerin ist in der Immobilienbranche tätig. 
Zu Marketing- und Akquisezwecken führte sie in  
den Streitjahren mehrere Netzwerkveranstaltungen 
durch, bei denen für das Catering provisorische  
Tresen aufgebaut wurden. An diesen konnten die  
Gäste sich Speisen "in die Hand" und Getränke 
abholen. Gäste waren Kunden und potentielle Kun-
den sowie die Geschäftsführer und Mitarbeiter der 
Klägerin. Die jeweiligen Veranstaltungen dauerten 

ca. vier Stunden. Es gab kein gesondertes Unter-
haltungsprogramm. Die Klägerin zeichnete die 
Cateringkosten nicht einzeln und getrennt von 
den anderen Betriebsausgaben auf. Nach Ansicht 
des Finanzamts handelte es sich jedoch um 
Bewirtungskosten, die getrennt aufzuzeichnen sind.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Catering-
kosten können als Bewirtungsaufwendungen nur 
abgezogen werden, wenn die Nachweis- und Auf-
zeichnungspflichten erfüllt sind. Dies war im 
Streit fall nicht gegeben. Unzweifelhaft erfolgte die  
Bewirtung aus einem geschäftlichen Anlass im 
Rahmen einer betrieblichen Veranlassung. Dieser 
geschäftliche Anlass ist auch gegeben, wenn auch 
Arbeitnehmer an der Veranstaltung teilnehmen. 
Denn nur wenn ausschließlich Arbeitnehmer an der 
Veranstaltung teilnehmen, liegt kein geschäftlicher 
Anlass vor, sondern eine betriebliche Veranstal-
tung.  Diese unterliegt dann nicht der Abzugs-
beschränkung.
 
Quelle: FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 17.10.2023 - 6 K 6089/20

Bewirtungskosten: Nachweis- und Aufzeichnungspflichten bei einer Netzwerkveranstaltung 
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Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat den Ent-
wurf eines Schreibens zur Einführung der obliga-
to rischen elektronischen Rechnung bei Umsätzen 
zwischen inländischen Unternehmern ab dem 
01.01.2025 veröffentlicht.
Ab diesem Zeitpunkt werden bei Umsätzen 
zwischen inländischen Unternehmen verpflichtend 
elektronische Rechnungen (E-Rechnungen) zu 
ver   wen den sein. Das BMF hat in diesem Zusam-
men   hang einen entsprechenden Entwurf mit der 
Gelegen heit zu einer Stellungnahme an die Ver-
bände übersandt. Da das Thema für die Wirtschaft  
von großer Bedeutung ist, wurde der Entwurf  
bereits in diesem frühen Stadium allgemein ver-
öffentlicht. Stellungnahmen hierzu können über die 
Verbände erfolgen.
Im Entwurf behandelt das Ministerium unter 
anderem die aktuelle Rechtslage und Neuerungen 
durch das Wachstumschancengesetz, darunter die 
verschiedenen Rechnungsarten ab dem 01.01.2025, 
die Verpflichtung zur Ausstellung von Rechnungen 

und die zulässigen Formate einer E-Rechnung. 
Zudem werden folgende spezielle Fragen erörtert: 
der Umfang einer E-Rechnung, deren Übermittlung, 
Empfang und Berichtigung, die Anerkennung von 
Verträgen als Rechnungen sowie Regelungen für 
juristische Personen des öffentlichen Rechts. Darüber 
hinaus geht es um die Themen E-Rechnung und 
Vorsteuerabzug sowie Anforderungen an die Auf-
bewahrung von E-Rechnungen.

Hinweis: 
Die endgültige Veröffentlichung des BMF-Schrei bens 
ist für Anfang des vierten Quartals 2024 geplant. In 
diesem Zusammenhang verweisen wir auf unsere 
Sonder-Mandanteninformation “Vierhaus News“ 
nebst der Checkliste Handlungsbedarf zur E-Rech-
nung.

Quelle: BMF-Schreiben (Entwurf) v. 13.06.2024 - III C 2 - S 7287-

a/23/10001 :007

E-Rechnung: Entwurfsschreiben veröffentlicht

∙

Eingangsleistungen der öffentlichen Hand gestaltet 
sich oft aufgrund ihrer vielfältigen Tätigkeitsfelder 
und dezentralen Struktur schwierig. Das soll durch 
einen Einnahmeschlüssel vereinfacht werden.
Dies betrifft den Vorsteuerabzug aus teil unter-
nehmerisch genutzten

einheitlichen Gegenständen wie Grundstücken 
und Sachanlagen (bei mindestens 10%iger unter-
nehmerischer Nutzung),
sonstigen Leistungen wie Handwerker- und 
Beratungsleistungen,
Verbrauchsmaterialien wie Büromaterial und 
Betriebs stoffen.

Für jPöR mit geringem unternehmerischen Anteil 
(steuerpflichtige Umsätze bis 45.000 EUR im Vor-
jahr) sieht das BMF eine Sonderregelung mit einem 
pauschalen Vorsteuersatz vor, der aus gaben  seitig 
ermittelt wird. Zusätzlich enthält das Schreiben  
Hin weise zur Vorgehensweise bei Organisations ein-
heiten der Gebietskörperschaften Bund und Länder.

Hinweis: 
Die Vereinfachungsregelungen gelten erstmals für 
Besteuerungszeiträume, in denen die jPöR die Neu-
regelungen nach § 2b UStG erstmalig anwendet.

Quelle: BMF-Schreiben v. 12.06.2024 - III C 2 - S 7300/22/10001 :001

Einen privat genutzten Firmenwagen müssen Arbeit-
nehmer als geldwerten Vorteil versteuern – ein privat 
genutztes Firmenfahrrad hingegen häufig nicht. Bei 
den Zweirädern gilt folgende Unterscheidung:

Spendiert der Chef das Dienstrad zusätzlich zum 
regulären Arbeitslohn (als Gehalts-Extra "on top"), 
so muss die private Nutzung des Fahrrads nicht 
versteuert werden. Dies gilt allerdings nur für 
Räder ohne Elektromotor und für Elektroräder mit 
einem maximal 0,25 kW starken Motor, dessen 

Unterstützung auf bis zu 25 km/h begrenzt ist. In 
diesem Fall kauft oder least der Arbeitgeber das 
Rad und stellt es dem Arbeitnehmer unentgeltlich 
zur Verfügung.
Erhält der Arbeitnehmer das Rad per Gehalts-
umwandlung (quasi als Gegenleistung zu einer 
Lohnkürzung), dann sieht die Sache anders aus. 
In diesem Fall muss er die private Nutzung als 
geldwerten Vorteil versteuern, abgesehen von  
den Fahrten von und zur Arbeit. Grundsätzlich 

Dienstfahrräder: Diese Steuerregeln sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer kennen 
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2.5 Lehrkräfte aufgepasst: Neue Tagespauschale ersetzt das bisherige häusliche Arbeitszimmer 

Wie alle Berufstätigen, so können auch Lehrkräfte 
in ihrer Einkommensteuererklärung verschiedene 
Aufwendungen für ihre berufliche Tätigkeit als 
Werbungskosten absetzen − insbesondere Fahrten 
zur Schule, Fortbildungen, Klassenfahrten, Unter-
richts materialien, Fachliteratur und digitale Aus-
stattung. Bisher konnten Lehrkräfte auch die Kosten 
ihres häuslichen Arbeitszimmers absetzen, ab 2023 

wurden die hierfür geltenden Abzugsregeln jedoch 
geändert. Seither können Lehrkräfte ihre Raumkosten 
über eine Tagespauschale von maximal 1.260 EUR 
pro Jahr geltend machen.
Während in anderen Berufsgruppen für einen 
Arbeits tag entweder nur die Tages- oder nur die 
Ent fernungspauschale (für Fahrten zur Tätig keits-
stätte) angesetzt werden kann, dürfen Lehrer beide 

Sonderzahlung: Wie viel Netto vom Urlaubsgeld übrigbleibt 

Fast die Hälfte aller Tarifbeschäftigten in Deutsch-
land durfte sich im vergangenen Jahr über zusätz-
liches Geld für die Urlaubskasse freuen: Laut  
Angaben des Statistischen Bundesamts erhielten  
46,8 % von ihnen Urlaubsgeld. Im Schnitt wurden 
dabei rund 1.600 EUR brutto vom Arbeitgeber aus-
bezahlt. Von diesem Betrag geht aber insbesondere 
noch die Lohnsteuer ab, denn Urlaubsgeld ist  
ebenso wie Weihnachtsgeld voll steuerpflichtig.
In der Regel wird das Urlaubsgeld zusammen mit 
dem laufenden Gehalt überwiesen. Dies führt nicht 
selten zu einem unangenehmen Nebeneffekt: In 
dem Monat der Überweisung erhöht sich zwar das 
Monatsgehalt, dies hat aber zur Folge, dass meist 
auch der Steuersatz steigt und für das Urlaubsgeld 
mehr Lohnsteuer einbehalten wird als für einen 
entsprechend hohen Arbeitslohn. Da Urlaubsgeld 
nicht regelmäßig, sondern meist nur in einem Monat 
des Jahres gewährt wird, muss es – anders als der 
laufende Arbeitslohn – als Einmalzahlung unter 
den "sonstigen Bezügen" versteuert werden. Diese 
Abgrenzung ist wichtig für die Berechnung der 
Lohnsteuer, die darauf fällig wird.

Beispiel: 
Ein kinderloser Arbeitnehmer in Lohnsteuerklasse I 
verdient monatlich 3.500 EUR brutto. Er ist gesetzlich 
renten- und krankenversichert, sein Kranken kassen- 
Zusatzbeitrag liegt bei 1,5 %, er zahlt keine Kirchen-
steuer. Im Juni 2024 erhält er von seinem Arbeit-
geber ein Urlaubsgeld von 2.000 EUR, zusätzlich 
zum Gehalt. Das Jahresbruttogehalt beträgt dann 
ohne das Urlaubsgeld voraussichtlich 42.000 EUR. 
Darauf werden 5.281 EUR Lohnsteuer fällig. Mit  
dem Urlaubsgeld erhöht sich sein Jahresbrutto-
gehalt  auf 44.000 EUR, das ergibt eine Lohnsteuer  
von 5.768 EUR. Die Differenz von 487 EUR ergibt  
die Lohnsteuer, die auf das Urlaubsgeld entfällt.

Darüber hinaus werden für das Urlaubsgeld auch 
noch Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung fällig.

Hinweis: 
Als Faustregel gilt: Arbeitnehmern bleibt netto 
zumeist etwas mehr als die Hälfte des Brutto-
Urlaubs gelds übrig.

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V., Pressemitteilung v. 

24.06.2024

gilt dafür die sogenannte 1-%-Regel. Allerdings ist  
diese auf ein Viertel des Bruttolistenpreises 
reduziert, wenn das Rad erstmals in der Zeit 
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2030 überlassen 
wird. Der Betrag, der sich aus den 0,25 % des 
Bruttolistenpreises ergibt, wird als Arbeitslohn 
behandelt und entsprechend versteuert. Die 
Gehalts umwandlung kann der Arbeitgeber sowohl 
bei einem Kauf des Fahrrads als auch bei einem 
Leasing anwenden.

Hinweis: 
Ein E-Bike, das schneller als 25 km/h fahren kann  
(sog. S-Pedelec) gilt verkehrsrechtlich als Kraftfahr-
zeug und muss daher wie ein Firmenwagen in jedem 
Fall versteuert werden. Dafür gelten die gleichen 
Sonderregelungen wie für Elektrofirmenwagen.

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V., Pressemitteilung v. 

18.06.2024
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Kostenarten gleichzeitig absetzen. Hierin liegt die 
Neuregelung, die Lehrkräften bei der Ein kommen-
steuererklärung einen Sonderstatus verleiht.
Für die Fahrten zur Tätigkeitsstätte (Schule) lassen 
sich für die ersten 20 km jeweils 0,30 EUR und für 
jeden darüber hinausgehenden Kilometer jeweils 
0,38 EUR absetzen. Finden am selben Tag noch 
Unterrichtsvorbereitungen und Nachbereitungen 
zu Hause statt, darf zusätzlich die Tagespauschale 
von 6,00 EUR angesetzt werden − für maximal  
210 Arbeits  tage pro Jahr.

Hinweis: 
Die Schulleitung und deren Stellvertretung können 
nicht beide Kostenarten parallel absetzen, da sie 
üblicherweise über ein eigenes Büro in der Schule 
verfügen.

Die tatsächlich angefallenen Ausgaben für ein häus-
liches Arbeitszimmer sind nach wie vor nur dann 
in unbegrenzter Höhe absetzbar, wenn der Raum 
der Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit ist. Dies 

war bei Lehrkräften meist nur während der Corona-
Pandemie der Fall, als sie ausschließlich von zu 
Hause aus im Distanzunterricht arbeiteten. Im 
Falle von Präsenzunterricht konnte das häusliche 
Arbeitszimmer bis einschließlich 2022 nur anteilig 
mit bis zu 1.250 EUR pro Jahr abgesetzt werden 
(beschränkter Abzug für häusliches Arbeitszimmer).

Hinweis: 
Die neue Tagespauschale ist für Lehrkräfte vorteil-
haft, denn es entfällt für sie nun der zeitliche 
Aufwand, die Kosten des häuslichen Arbeitszimmers 
zu ermitteln (Gebäudeabschreibung, Zins zahlungen, 
Grundsteuer, Gebäudeversicherungen oder Miet-
kosten sowie Strom-, Wasser-, Heizkosten und Müll-
abfuhr), welche dann aufgrund der 1.250-EUR-Grenze 
meist ohnehin gekappt wurden. Nun lässt sich ohne 
größeren Aufwand und Nachweis die Pauschale  
von 1.260 EUR pro Jahr nutzen.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 04.06.2024

Rettungssanitäter nehmen ihre Arbeit zu Schicht-
beginn in aller Regel in der Rettungswache auf und 
sind anschließend im Rettungswagen unterwegs. 
Für ihre Einkommensteuererklärung gilt: Sofern 
die Rettungswache ihre erste Tätigkeitsstätte ist, 
können sie die Fahrten dorthin mit der Entfernungs-
pauschale absetzen. Dann lässt sich allerdings nur  
die einfache Fahrtstrecke abrechnen. Für die ersten 
20 km werden 0,30 EUR gewährt, ab dem 21. Kilo-
meter liegt die Pauschale bei 0,38 EUR. Die Ent-
fernungspauschale ist allerdings nur anwendbar, 
wenn Rettungssanitäter arbeitsvertraglich fest einer 
Rettungswache zugeordnet sind.
Anders sieht es aus, wenn sie der Arbeitgeber einem 
größeren Versorgungsgebiet, etwa einem Landkreis, 
arbeitsvertraglich zugeordnet hat und sie rollierend 
von verschiedenen Rettungswachen aus in den 
Arbeitstag starten. In diesen Fällen wird regelmäßig 
ein monatlicher Dienstplan erstellt, der den Start-
punkt für den Einsatz festlegt. Da der Weg zur Arbeit 
genauso variiert wie die angefahrene Tätigkeits-
stätte, können Rettungssanitäter die Kosten in  
dieser Konstellation nicht über die Entfernungs-
pauschale, sondern als Reisekosten abrechnen, 
sodass sowohl Hin- als auch Rückweg zur Arbeit 
berücksichtigt werden. Jeder gefahrene Kilometer 
zählt dann mit jeweils 0,30 EUR.

Zudem darf bei Dienstreisen, die eine Tätigkeit von 
mehr als acht Stunden erfordern, zusätzlich eine 
Verpflegungspauschale in Höhe von 14,00 EUR je 
Arbeitstag angesetzt werden.
Nach der neueren Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs (BFH) begründet der Dienstplan von 
Rettungssanitätern nicht unbedingt eine erste 
Tätigkeits stätte, auch wenn dem Plan zu entnehmen 
ist, dass der Schwerpunkt des Arbeitsbeginns und 
-endes bei einer bestimmten Rettungswache liegt. 
Dienstpläne können zwar ein Indiz für eine dauer-
hafte Zuordnungsentscheidung zu einer Rettungs-
wache durch den Arbeitgeber sein (und somit für 
eine erste Tätigkeitsstätte), jedoch verneinte der 
BFH die dauerhafte Zuordnung zu einer ortsfesten 
Betriebseinrichtung allein aufgrund der monatlichen 
Einsatzpläne.
In Einzelfällen müssten noch weitere Indizien vor-
liegen, um zu dem Schluss kommen zu können, 
dass eine erste Tätigkeitsstätte vorliegt. Somit ist  
der Abzug der höheren Reisekosten legitim und  
durch das Finanzamt anzuerkennen.

Hinweis: 
Die BFH-Rechtsprechung ist eine gute Nachricht für 
alle Arbeitnehmer im Rettungswesen, die nach ihren 
Dienstplänen zwar (dauerhaft) für ein bestimmtes 

Entfernungspauschale und Reisekosten: Was Rettungssanitäter absetzen können 
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich kürzlich in zwei 
Verfahren mit den Bewertungsregelungen des neuen 
Grundsteuer- und Bewertungsrechts befasst und im 
Wege des vorläufigen Rechtsschutzes entschieden, 
dass Steuerzahler im Einzelfall die Möglichkeit 
haben müssen, einen unter dem festgestellten 
Grundsteuerwert liegenden Grundstückswert nach-
weisen zu können. Da in den vorliegenden Fällen 
bereits Zweifel an der Höhe der festgestellten 
Grundsteuerwerte bestanden, musste der BFH nicht 
weiter prüfen, ob die Bewertungsregeln zur neuen 
Grundsteuer grundsätzlichen verfassungsrechtlichen 
Zweifeln unterliegen.
In den vorliegenden Fällen hatten die Antragsteller 
beim Finanzgericht (FG) erfolgreich beantragt, die 
Grundsteuerwertfeststellungen für ihre Wohn im-
mo  bilien von der Vollziehung auszusetzen. Die 
angefochtenen Bescheide waren auf der Grund lage 
der Neuregelung des Grundsteuer- und Bewer-
tungs rechts durch das Grundsteuer-Reform gesetz 
ergangen (sog. Bundesmodell), das in mehreren 
Bundes ländern Anwendung findet. Danach wird die 
Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer, die ab 
dem 01.01.2025 von den Gemeinden erhoben wird, 
durch Feststellung des Grund steuer werts auf den 
01.01.2022 als einheitlichen Haupt fest stellungs-
stichtag ermittelt.
Das FG hatte in erster Instanz ernstliche Zweifel 
sowohl an der (einfachrechtlichen) Rechtmäßigkeit 
der angefochtenen Grundsteuerwertbescheide als 
auch an der Verfassungsmäßigkeit der zugrunde 
liegenden Bewertungsvorschriften und hatte deshalb 
die beantragte Aussetzung der Vollziehung gewährt. 
Die gegen die Entscheidungen des FG erhobenen 
Beschwerden des Finanzamts hat der BFH in seinen 
Beschlüssen nun als unbegründet zurückgewiesen.

Nach Auffassung des BFH bestanden bereits wegen 
der Höhe der festgestellten Grundsteuerwerte ein-
fach rechtliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der 
streitigen Grundsteuerwertfeststellungen. Diese 
Zweifel ergaben sich daraus, dass Steuerzahler bei 
ver fassungskonformer Auslegung der Bewertungs-
vorschriften die Möglichkeit haben müssen, bei 
der Verletzung des sogenannten Übermaßverbots 
einen niedrigeren gemeinen Wert nachzuweisen – 
auch wenn gesetzlich ein solcher Nachweis nicht 
ausdrücklich vorgesehen ist.
Der Gesetzgeber verfügt gerade in Massen ver fahren 
über einen großen Typisierungs- und Pauscha lie-
rungs spielraum. Das Übermaßverbot kann nach 
Gerichtsmeinung jedoch verletzt sein, wenn der 
festgestellte Grundsteuerwert erheblich über das 
normale Maß hinausgeht. Das heißt konkret: wenn  
der festgestellte Wert den nachgewiesenen  
niedrigeren gemeinen Wert um 40 % oder mehr 
übersteigt.
In den zugrunde liegenden Fällen kam der BFH zu 
dem Ergebnis, dass es bei summarischer Prüfung 
nicht auszuschließen sei, dass die Antragsteller 
jeweils aufgrund einzelfallbezogener Besonderheiten 
einen niedrigeren gemeinen Wert ihrer Grundstücke 
nachweisen könnten.

Hinweis: 
Eine abschließende Entscheidung über die Ver-
fassungs mäßigkeit des neuen Bewertungsrechts ist 
mit den BFH-Entscheidungen nicht verbunden.

Quelle: BFH, Beschl. v. 27.05.2024 - II B 78/23 (AdV); BFH, Beschl. 

v. 27.05.2024 - II B 79/23 (AdV)

Neue Grundsteuer: Gerichtsbarkeit setzt Grundsteuerwertfeststellung im Bundesmodell aus 

Tätigkeitsgebiet eingeteilt wurden, jedoch innerhalb 
dieses Gebiets keine spezielle(re) Zuordnung zu 
einem Tätigkeitsort erfahren. Sie können ihre Fahrten 
zu dem jeweils angesteuerten Tätigkeitsort nach 
Reise kostengrundsätzen absetzen.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e. V., Pressemitteilung v. 18.06.2024
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Gute Frage: Wie eine nicht oder kaum nutzbare Immobilie zu bewerten ist 

Wenn Sie in Deutschland ein Grundstück besitzen, 
müssen Sie für dieses jährlich Grundsteuer zahlen. 
Diese Steuer geht an die Gemeinden. Wie hoch sie 
ist, hängt zum einen von der Art Ihres Grundstücks 
ab und zum anderen davon, wie hoch der Hebesatz 
der Grundsteuer in Ihrer jeweiligen Gemeinde ist. Im 
Streitfall musste das Finanzgericht Düsseldorf (FG) 
entscheiden, ob sich der Zustand eines Grundstücks 
wieder ändern kann (hier von bebaut zu unbebaut).
Die Antragstellerin war Eigentümerin eines Gewerbe-
grundstücks. Bei einem Gesell schafter wechsel wurde 
der Wert der Immobilie im Übertragungsvertrag 
mit 200.000 EUR angesetzt. Das Finanzamt stellte 
den Grundsteuerwert dagegen auf Grundlage der 
Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts 
auf 836.000 EUR fest. Die Antragstellerin legte 
Ein spruch ein, da bei der Bewertung lediglich auf  
Alter und Lage des Objekts, aber nicht auf dessen 
Zustand (Feuchtigkeitsschäden, marode Leitungen 
etc.) geachtet worden sei.
Der Antrag vor dem FG war teilweise begründet.  
Die Rechtmäßigkeit des Grundsteuerwertbescheids 
sei zweifelhaft, soweit die Feststellung einen Betrag 
von 382.500 EUR übersteige. Es bestünden ernstliche 

Zweifel, dass das Grundstück den Begriff des 
bebauten Grundstücks erfülle. Werde der Übergang 
vom Grundstück im Zustand der Bebauung − und 
damit letztlich vom unbebauten Grundstück − zum 
bebauten Grundstück an die Zumutbarkeit der 
Gebäudenutzung geknüpft, sei es folgerichtig, den 
Rückfall des bebauten Grundstücks in den Zustand 
eines unbebauten Grundstücks in dem Augenblick 
anzunehmen, ab dem eine Gebäudenutzung nicht 
mehr zumutbar sei.
Im Streitfall habe es am Bewertungsstichtag an der 
bestimmungsgemäßen Benutzbarkeit des Gebäudes 
gefehlt. Aufgrund der Schäden müsse man das 
Objekt eher wie einen Rohbau bewerten. Daher 
sei das Grundstück als unbebautes Grundstück zu 
behandeln.

Hinweis: 
Die Grundsteuer war in den letzten Jahren ein großes 
Thema. Ab dem 01.01.2025 tritt dann auch die  
Reform in Kraft.

Quelle: FG Düsseldorf, Beschl. v. 10.05.2024 - 11 V 533/24 A (BG)

Familienheim: Kann man die Steuerbefreiung auch für ein anderes Objekt erhalten?

Wenn Sie das Familienheim, also das Objekt, in dem 
der Erblasser vor dem Erbfall selbst gewohnt hat, 
erben und unmittelbar danach selbst bewohnen,  
kann dieses von der Erbschaftsteuer befreit sein. 
Wie ist es aber, wenn der Erbe mehrere Wohnungen 
erbt, jedoch in seiner (ebenfalls geerbten) Wohnung 
verbleibt und die des Erblassers vermietet? Das 
Finanzgericht Niedersachsen (FG) musste darüber 
urteilen, ob die Steuerfreiheit auch in diesem Fall zu 
gewähren ist.
Der Kläger erbte von seiner Mutter mehrere Eigen-
tumswohnungen in einem Mehrfamilienhaus. Eine 
davon war die von der Erblasserin bis zu ihrem 
Tod selbstbewohnte Wohnung (W1), eine andere 
wurde von dem Kläger bewohnt (W2). Der Kläger 
verblieb in seiner Wohnung und zog nicht in die der 
Erblasserin. Stattdessen wurde Letztere an Dritte 
vermietet. Der Kläger begehrte im Rahmen der 
Erb schaftsteuererklärung − erfolglos − die Steuer-
befreiung für das Familienheim für die von ihm 
selbstbewohnte Wohnung W2.

Die Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. Die 
Steuerbefreiung für das Familienheim ist weder 
für die Wohnung der Erblasserin noch für die des  
Klägers zu gewähren. Die Wohnung der Erblasserin 
(das Familienheim) wurde nach ihrem Tod nicht 
durch den Kläger selbst zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt. Die Wohnung des Klägers wiederum 
war nicht das Familienheim der Erblasserin. Die  
Wohnung W1 (als Familienheim) kann nicht durch  
die Wohnung W2 ersetzt werden.
Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass sich 
beide Wohnungen im selben Mehrfamilienhaus 
befinden. Der Gesetzgeber beabsichtigte mit der Ein-
führung der Befreiungsvorschrift, die sowohl dem 
Schutz des gemeinsamen familiären Lebensraums 
als auch der Lenkung in immobiles Vermögen dienen 
sollte, das Familiengebrauchsvermögen krisen   fest 
zu erhalten. Es soll vermieden werden, dass die in 
Hausgemeinschaft lebenden Kinder das Familien-
heim verkaufen müssten, um den Erbschaft steuer-
verpflichtungen nachzukommen.

Quelle: FG Niedersachsen, Urt. v. 13.03.2024 - 3 K 154/23
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2.11 Elektronische Daten Dritter: Korrektur des Steuerbescheids ist auch bei Fehler der Finanzbehörde möglich 

Schon bevor ein Steuerzahler seine Ein kommen-
steuererklärung abgibt, liegt dem Finanzamt eine 
Vielzahl von Daten vor, die von Dritten elektronisch 
übermittelt wurden, beispielsweise elektronische 
Lohnsteuerbescheinigungen der Arbeitgeber, Ren-
ten bezugsmitteilungen der Rententräger sowie 
Kranken- und Pflegeversicherungsinformationen der 
Versicherungsinstitute. Nach der Abgabenordnung 
dürfen Steuerbescheide nachträglich aufgehoben 
oder geändert werden, wenn das Finanzamt die  
von Dritten elektronisch übermittelten Daten nicht 
oder nicht zutreffend berücksichtigt hat.

Hinweis: 
Durch diese Korrekturvorschrift hat das Finanzamt 
eine verfahrensrechtliche Möglichkeit, fehlerhafte 
Erfas sungen im Steuerbescheid nachträglich aus zu-
bügeln. Es ist dabei nicht an die einmonatige Ein-
spruchsfrist gebunden.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden,  
dass die Korrekturnorm für externe Datenübermitt-
lungen auch dann gilt, wenn die fehlerhafte Berück-
sichtigung des elektronischen Datensatzes auf  
einem Fehler der Finanzbehörden beruht. Im vor-

Eltern können Unterhaltsleistungen an ihre Kinder 
unter bestimmten Voraussetzungen als außer-
gewöhn liche Belastung geltend machen. Der Fiskus 
erkennt den Unterhalt bis zu einer Höhe von  
11.604 EUR pro Jahr (Grenze für das Jahr 2024) an. 
Zusätzlich können übernommene Basisbeiträge für 
die Kranken- und Pflegeversicherung des Kindes 
geltend gemacht werden.

Hinweis: 
Von den Unterhaltsleistungen zieht das Finanzamt 
keine zumutbare Belastung (Eigenanteil) ab, sodass 
der Steuervorteil ab dem ersten Euro greift.

Grundvoraussetzung für den Abzug von Unter halts-
leistungen ist aber, dass die Eltern für das Kind 
keinen Anspruch auf Kindergeld mehr haben. Das ist 
bei Kindern in Ausbildung spätestens mit Erreichen  
des 25. Lebensjahres der Fall. Eine weitere Voraus-
setzung ist, dass das Kind nur ein geringes eigenes 
Vermögen besitzt. Dieses darf 15.500 EUR nicht 
überschreiten, ansonsten entfällt der Steuerabzug 
(Ausnahme: Vermögen ist angemessenes Wohn-
eigentum).
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich in einem neuen 
Urteil nun genauer mit der Berechnung dieses 
sogenannten Schonvermögens befasst und ent-
schieden, dass vom Kind angesparte, noch nicht 
ausgegebene monatliche Unterhaltsleistungen nicht 
sofort in die Vermögensberechnung einbezogen 
werden dürfen. Im zugrunde liegenden Fall hatten 
Eltern die Unterhaltszahlungen an ihren volljährigen 
Sohn für den Zeitraum 01.01. bis 30.9.2019  
(Abschluss des Studiums) als außergewöhnliche 
Belastungen geltend gemacht.

Das Bankkonto des Sohnes hatte zum 01.01.2019 
ein Guthaben von 15.950 EUR aufgewiesen. Darin 
enthalten war eine Unterhaltsvorauszahlung für  
Januar 2019 in Höhe von 500 EUR. Da der Sohn 
mit seinem Vermögen über der Grenze von 
15.500 EUR lag, lehnte das Finanzamt den Abzug 
der Unterhaltszahlungen als außergewöhnliche 
Belastungen ab.
Der BFH gab der Klage jedoch im Wesentlichen 
statt und stellte zunächst klar, dass die Höhe des 
Schonvermögens, das bereits seit 1975 nahezu 
unverändert bei (umgerechnet) 15.500 EUR liegt, 
trotz der seither eingetretenen Geldentwertung nicht 
anzupassen ist. Auch im vorliegend maßgebenden 
Jahr 2019 lag das Schonvermögen in dieser Höhe 
noch deutlich oberhalb des steuerlichen Grund frei-
betrags und unterschritt auch nicht das Vermögen, 
das Bedürftigen nach dem Zivil- und Sozialrecht als 
"Notgroschen" zusteht.
Der BFH entschied weiter, dass die monatlichen 
Unterhaltsleistungen der Eltern nicht sofort in die 
Vermögensberechnung einbezogen werden dürfen. 
Angesparte und noch nicht verbrauchte Unter halts-
leistungen werden grundsätzlich erst nach Ablauf 
des Kalenderjahres ihres Zuflusses zu (abzugs-
schäd lichem) Vermögen. Die vorschüssig gezahlte 
Unterhaltszahlung für Januar 2019 durfte daher 
erst für 2020 zum Vermögen des Kindes gezählt  
werden, sodass am maßgeblichen Stichtag 
(01.01.2019) nur ein Vermögen von 15.450 EUR 
bestanden hatte und die Unterhaltszahlung somit 
noch abziehbar war.

Quelle: BFH, Urt. v. 29.02.2024 - VI R 21/21

Unterhaltsleistungen an Kinder: Angesparter Unterhalt zählt nicht sofort zum eigenen Vermögen 
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2.13

Werbungskosten: Zur Abzugsfähigkeit von Strafverteidigungskosten 

Entstehen Ihnen Aufwendungen im Zusammen-
hang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit, können diese 
Wer bungs kosten sein. Werbungskosten sind Auf -
wendungen zur Erwerbung, Sicherung und Er hal-
tung der Einnahmen. Im Streitfall stellte sich die 
Frage, ob Strafverteidigungskosten eines Anwalts 
Werbungskosten sein können. Das Finanzgericht 
Düsseldorf (FG) musste darüber entscheiden, ob  
hier ein Zusammenhang mit der nichtselbst stän-
digen Tätigkeit des Klägers bestand.
Der Kläger ist Rechtsanwalt. Er war in den Jahren 
2004 bis 2011 in leitenden Funktionen im X-Konzern 
tätig und erzielte dort Einkünfte aus nicht selbst-
stän diger Tätigkeit. Im Jahr 2012 erstattete die X-AG 
Strafanzeige gegen ihn und andere Führungs kräfte. 
Für die Strafverteidigung entstanden dem Kläger 
Kosten von ca. 67.000 EUR. Alle Vorwürfe gegen 
ihn wurden am Ende entkräftet und die Ermitt-
lungsverfahren eingestellt. Das Finanzamt wollte die 
Strafverteidigungskosten nicht als Werbungs kosten 
berücksichtigen.

Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die Straf-
ver teidigungskosten sind als Werbungskosten 
abzugs fähig. Die strafrechtlichen Vorwürfe, gegen 
die sich der Kläger verteidigte, waren unmittelbar  
durch sein früheres berufliches Verhalten veranlasst. 
Die Kosten sind daher als nachträgliche Werbungs-
kosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger 
Tätigkeit zu berücksichtigen. Es besteht ein Ver-
an lassungszusammenhang der Kosten zu den 
früheren Einkünften des Klägers im Konzern, da 
ihm strafrechtlich relevantes Verhalten in Ausübung 
seiner früheren beruflichen Tätigkeiten zur Last gelegt 
wurde.
Dieser berufliche Veranlassungszusammenhang  
wird auch nicht durch private Mitveranlassungs-
gründe überlagert. Der erhobene Vorwurf reicht  
nicht für die Annahme einer privaten Mitveranlas-
sung der Strafverteidigungskosten aus.

Quelle: FG Düsseldorf, Urt. v. 22.03.2024 - 3 K 2389/21 E

Bescheid von der Behörde: Gilt die Bekanntgabefiktion immer?

Haben Sie schon einmal von der Bekanntgabefiktion 
gehört? Sie regelt, wann ein Bescheid als bekannt-
gegeben gilt. Denn auch dem Finanzamt ist es 
nicht möglich, die Postlaufzeit eines Briefes genau 
vorauszusagen. Nach der Bekanntgabefiktion gilt ein 
Bescheid im Inland am dritten Tag nach Aufgabe zur 
Post als bekanntgegeben. Dies gilt auch, wenn der 
Bescheid schon früher bei Ihnen eingeht. Erhalten 
Sie ihn erst später, müssen Sie das nachweisen. Im 
Streitfall ging es darum, dass nicht nachgewiesen 
werden konnte, ob der Steuerpflichtige einen  
Bescheid überhaupt erhalten hatte. Das Finanz-
gericht Münster (FG) musste darüber entscheiden, 
ob der Bescheid als bekanntgegeben gilt oder nicht.
Die Klägerin ist eine Stiftung und Gesamt rechts-

nachfolgerin der im Februar 2020 verstorbenen 
Steuerpflichtigen. Das Finanzamt erließ am 
23.10.2017 den Einkommensteuerbescheid 2016 
für die Steuerpflichtige und überwies ihr die sich 
hieraus ergebende Erstattung. Nach dem Tod der 
Steuer pflichtigen wurden in deren Haushalt die 
Steuer unterlagen gut sortiert vorgefunden. Darunter 
befanden sich auch die Einkommensteuer be-
scheide für 2017 und 2018, aber nicht der für das  
Jahr 2016, sondern nur eine diesbezügliche Berech-
nung des Steuerberaters.
Das Finanzamt übermittelte der Klägerin daraufhin 
eine Abschrift des Bescheids. Im Einspruchs-
ver fahren machte diese dann steuermindernde  
Kosten von 200.000 EUR geltend und trug vor, der 

liegenden Fall hatte ein Arbeitgeber die Daten über 
eine gezahlte Abfindung vollständig und zutreffend 
an das Finanzamt übermittelt. Das Amt erfasste 
die Abfindung allerdings fehlerhaft im Programm 
zur Steuerfestsetzung, sodass sie im Ergebnis nicht 
besteuert wurde.
Eineinhalb Jahre später erkannte das Amt seinen 
Fehler und erließ einen korrigierten Steuer bescheid, 
den es auf die Korrekturnorm für externe Daten-

übermittlungen stützte. Der BFH gab grünes Licht  
für die Änderung und erklärte, dass die Änderungs-
norm lediglich voraussetze, dass elektronisch über-
mittelte Datensätze Dritter nicht oder nicht zutref-
fend berücksichtigt wurden. Dies war vorliegend 
der Fall. Unerheblich war, worauf die unzutreffende 
Berücksichtigung zurückzuführen ist.

Quelle: BFH, Urt. v. 20.02.2024 - IX R 20/23
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2.15 Rentenerhöhung zum 01.07.2024: Ruheständler landen nicht zwangsläufig in der Steuerpflicht 

Zum 01.07.2024 stiegen die Renten bundesweit 
um 4,57 %. Viele Rentner befürchten, dass sie nun 
plötzlich eine Einkommensteuererklärung abgeben 
und Steuern auf ihre Alterseinkünfte zahlen müssen. 
Dies kann Ängste auslösen, vor allem wenn man mit 
der Rente gerade so über die Runden kommt.
In sehr vielen Fällen ist diese Sorge aber un be-
gründet. Eine Pflicht zur Abgabe einer Ein kommen-

steuererklärung besteht erst, wenn der Gesamt-
betrag der Einkünfte den Grundfreibetrag von 
11.604 EUR (Wert für 2024) übersteigt. In diesen 
Grundfreibetrag fließt die Altersrente aber nur mit 
ihrem steuerpflichtigen Teil ein. Dieser steigt pro 
Renteneintrittsjahrgang, und zwar rückwirkend ab 
2023 um jeweils 0,5 Prozentpunkte. Wer 2023 in 
Rente gegangen ist, muss einen Besteuerungsanteil 

Sportwetten: Gewinne lassen sich steuerfrei vereinnahmen 

Wer hobbymäßig Sportwetten abschließt, muss sich 
über die Versteuerung seiner Gewinne keine Sorgen 
machen, denn diese bleiben unabhängig von ihrer 
Höhe steuerfrei. Unerheblich ist dabei, auf welche 
Sportart gewettet wird und ebenso die Frage, ob 
die Wetten online oder vor Ort in einem Wettbüro  
platziert werden. Der Grund für die Steuerfreiheit: 
Verfolgt der Spieler mit dem Wetten private Spiel-
bedürfnisse, dann gilt er als Freizeit- oder Hobby-
spieler. Steuerlich wird eine solche Tätigkeit nicht 
erfasst. Stehen für das Wetten aber rein gewerbliche 
Aspekte im Vordergrund, sieht die Sache anders aus, 
denn dann gilt man als Berufsspieler – und muss 
unter Umständen Steuern auf die erzielten Gewinne 
zahlen.
Die Unterscheidung zwischen steuerfreiem Hobby-
spiel und steuerpflichtigem gewerblichen Spiel gilt 
beispielsweise auch beim Pokern und Online-Pokern. 
Die Steuerfreiheit für Hobbyspieler gilt übrigens nicht 
nur für Sportwetten, auch Lottogewinne müssen 
nicht versteuert werden. Denn der entscheidende 
Faktor bei Gewinnen aus Sportwetten und Lotterien 
ist das Glück und nicht etwa Können.
Wer eine Leistung für den Gewinn erbringt, muss 
diesen jedoch versteuern. Das gilt zum Beispiel bei 
Gewinnen aus Castingshows oder Spielshows, sofern 

der Gewinn mit der Beantwortung von Quizfragen 
oder aus einem gewonnenen Wettbewerb erzielt 
worden ist.

Hinweis: 
Im Jahr 2012 wurde in Deutschland eine sogenannte 
(Sport-)Wettsteuer von 5,3 % auf Wetteinsätze ein-
ge führt, die vom Wettanbieter abgeführt werden 
muss. Diese Steuer wird in den meisten Fällen an  
die Kunden weitergegeben bzw. auf sie umgelegt.  
Wer Sportwetten abschließt, zahlt die Wettsteuer  
somit also indirekt. Bei der Wettsteuer handelt 
es sich um eine Steuer, die den Bundesländern 
satte Einnahmen beschert: Nach Angaben des 
Mittel deutschen Rundfunks überwiesen die Sport-
wettenanbieter allein im Jahr 2022 Wettsteuern von 
insgesamt 432 Mio. EUR an den Fiskus.

Bei den Anbietern selbst bleibt dennoch einiges 
hängen: Laut dem Deutschen Sportwettenverband 
verzeichneten die legalen Sportwettenanbieter allein 
im Jahr 2023 Spieleinsätze von fast 8 Mrd. EUR.

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V., Pressemitteilung v. 

03.06.2024

Bescheid sei nicht bekannt gegeben worden. Das 
Finanzamt berief sich jedoch auf die gesetzliche 
Bekanntgabefiktion.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Der Ein-
kommen steuerbescheid 2016 gilt nicht als bekannt-
gegeben. Macht ein Rechtsnachfolger geltend, 
dass ein Bescheid nicht zugegangen sei, müssen 
zumindest ansatzweise begründete Zweifel am 
Zugang feststellbar sein. Das war hier der Fall. 
Die Zugangsfiktion wurde erfolgreich erschüttert. 
Dies folgt zum einen daraus, dass die tatsächliche 

Erstattung niedriger ausfiel als vom Steuerberater 
berechnet. Zum anderen konnte man aufgrund der 
gut geordneten und sortierten Auffindesituation 
im Haushalt davon ausgehen, dass der Bescheid, 
wäre er angekommen, wie alles andere aufbewahrt 
worden wäre. Auch die Überweisung der Erstattung 
überzeugte den Senat nicht, ebenso wenig die 
Bescheide der Folgejahre.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 19.04.2024 - 4 K 870/21 E, Rev. (BFH: 

VI R 16/24)
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2.17

Unwetter in Bayern und Baden-Württemberg: Weitere Entlastungen für Betroffene  

Weitere Entlastungen für Betroffene in Baden- 
Würt tem berg und Bayern bei Schäden durch Un-
wetter, wie Starkregen und Hoch wasser in der Zeit  
von Ende  Mai bis Anfang Juni 2024. Zu den Ent-
lastungen zählen beispielsweise ein unkomplizierter 
Spenden abzug sowie Steuerstundungen. Im Ein-
zelnen verweisen wir hierzu auf die nachstehenden 
Erlasse.

Hinweis: 
Der aktualisierte Katastrophenerlass ist auf der 
Home  page des FinMin Baden-Württemberg verfüg-
bar.

Quelle: FinMin Baden-Württemberg, Pressemitteilung v. 04.06.2024

Der aktualisierte Unwettererlass ist auf der Home-
page des Bayerischen Staatsministeriums der 
Finanzen und für Heimat verfügbar.

Quelle: FinMin Bayern, Unwettererlass v. 24.06.2024

Durchschnittssatzbesteuerung für Landwirte: Ab 01.01.2025 Absenkung auf 7,8  %

Ab 2025 soll der Durchschnittssatz für Landwirte auf 
7,8 % gesenkt werden. Das geht aus einer Mitteilung 
der Bundesregierung an den Bundestag hervor. 
Derzeit beträgt der Durchschnittssatz 9,0 %.
Das Bundesfinanzministerium überprüft jährlich die 
Höhe des Durchschnittssatzes und berichtet dem 
Deutschen Bundestag über das Ergebnis dieser 
Überprüfung. Diese ergab, dass der korrekte Durch-
schnittssatz, der die Vorsteuerbelastung für Land-
wirte ab dem Jahr 2025 widerspiegelt, 7,8 % beträgt.
Ursprünglich war geplant, den Durchschnittssatz 
für Landwirte bereits in diesem Jahr auf 8,4 % zu 
senken. Diese Regelung wurde im Rahmen des 
Wachstumschancengesetzes jedoch nicht um ge -
setzt. Der Regierungsentwurf des Jahressteuer-
gesetzes 2024 sieht nun eine Senkung des Durch-
s chnitts satzes ab dem Tag nach der Verkün dung 
des Gesetzes auf 8,4 % und ab dem 01.01.2025  
auf 7,8 % vor.

Im Rahmen der Durchschnittssatzbesteuerung unter -
liegen die Umsätze eines Landwirts bestimmten 
Durchschnittssteuersätzen. Ein Land wirt kann nach 
dieser Regelung Umsatz- und Vorsteuer pauscha-
lie rungen vornehmen. Ziel der Vorschrift ist es, den 
Verwaltungsaufwand und somit das Besteuerungs-
verfahren für Landwirte zu verein fachen. Die Durch-
schnittssatzbesteuerung führt in vielen Fällen dazu, 
dass der Landwirt keine Umsatz steuer abzuführen 
hat.
Bei der Pauschalierung darf der Landwirt somit die 
vereinnahmte Umsatzsteuer in Höhe des erwarteten 
Pauschalsatzes von 7,8 % behalten, kann sich jedoch 
im Gegenzug die gezahlte Vorsteuer, beispielsweise 
für den Kauf neuer Maschinen, nicht vom Finanz-
amt erstatten lassen. Sollte der Landwirt mehr  
Vorsteuer zahlen, als er durch die pauschalierte 
Umsatzsteuer einnimmt, ist die Regelbesteuerung 
günstiger.

von 82,5 % der Rente hinnehmen. Das heißt im Um-
kehrschluss: Sein Rentenfreibetrag liegt bei 17,5 %.

Beispiel: 
Ein Arbeitnehmer geht im Jahr 2023 in den Ruhe -
stand und erhält eine monatliche Rente von  
1.000 EUR. Das sind 12.000 EUR im Jahr und somit 
mehr als der Grundfreibetrag von 11.604 EUR.

Allerdings beträgt der steuerpflichtige Anteil ledig -
lich 9.900 EUR (82,5 % von 12.000 EUR) und liegt  
somit unterhalb des Grundfreibetrags, sodass der 
Rentner keine Steuererklärung abgeben und keine 

Steuern zahlen muss, sofern er nicht noch über 
weitere Einkünfte verfügt.
Wer den Grundfreibetrag überschreitet und eine 
Einkommensteuererklärung abzugeben hat, muss 
jedoch nicht zwangsläufig Steuern zahlen. Denn auch 
Rentner können in ihrer Einkommensteuererklärung 
diverse Positionen steuerlich absetzen, darunter 
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Hand-
werkerleistungen, haushaltsnahe Dienst leistungen 
und außergewöhnliche Belastungen.

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V., Pressemitteilung v. 

12.06.2024
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3. WEITERE NEUIGKEITEN

Auszahlungsbeschränkung beim Kindergeld: Für welche Kindergeldanträge die Sechsmonatsfrist gilt 

Wenn Eltern Kindergeld für die Vergangenheit 
beantragen, zahlt die Familienkasse es ihnen rück-
wirkend nur für die letzten sechs Monate vor 
Antragseingang aus.

Hinweis: 
Diese seit 2019 geltende Auszahlungsbeschränkung 
soll verhindern, dass Eltern für längst vergangene 
Zeiträume noch Kindergeld erhalten können, in 
denen die Anspruchsvoraussetzungen nur noch 
schwer überprüft werden können.

Für welche Kindergeldanträge diese Sechsmonats-
frist genau gilt, hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) 
in einem neuen Urteil näher untersucht. Im 
zugrunde liegenden Fall hatte ein Stiefvater für 
seine Stieftochter am 05.08.2019 rückwirkend für 
ein Jahr (ab August 2018) Kindergeld beantragt. 
Die Familienkasse erkannte ihm den Kindergeld-
anspruch für diesen Zeitraum zwar zu, wandte jedoch  
die Auszahlungsbeschränkung an, weshalb es das 
Kinder geld nur für die letzten sechs Monate vor 
Antrag stellung (somit ab Februar 2019) auszahlte.

Der BFH bestätigte diese Vorgehensweise und 
erklärte, dass das Kindergeld rückwirkend nur für 
die letzten sechs Monate vor Beginn des Monats 
gezahlt wird, in dem der Antrag auf Kindergeld 
eingegangen ist. Die Auszahlung des Kindergelds  
war somit auf die letzten sechs Monate vor  
August 2019 beschränkt. Fraglich war im vor-
liegenden Fall zudem, ob der am 05.08.2019 gestellte 
Kindergeldantrag überhaupt unter die Sechs  monats-
beschränkung fiel, die erst kurz zuvor mit dem Gesetz 
gegen illegale Beschäftigung und Sozial leistungs-
missbrauch vom 11.07.2019 eingeführt worden war.
Nach Auffassung des BFH war der vorliegende 
Kindergeldantrag aber bereits von dieser Neu rege-
lung erfasst, da sie nach der zeitlichen Anwendungs-
regelung im Einkommensteuergesetz für Anträge  
gilt, die nach dem 18.07.2019 eingehen. Nach 
Gerichts  meinung kommt es allein auf dieses Antrags-
datum an und nicht etwa auf die Frage, ob es um 
Kinder geldansprüche geht, die bereits vor dem 
18.07.2019 entstanden sind. Der Gesetzgeber war 
nicht ver pflichtet, eine Übergangsregelung für solche 
"alten" Kindergeldansprüche zu schaffen.

Quelle: BFH, Urt. v. 25.04.2024 - III R 27/22

Hinweis: 
Es ist ratsam, frühzeitig einen Steuerberater zu 
konsultieren, um überprüfen zu lassen, welche Art 
der Umsatzbesteuerung vorteilhafter ist.

Quelle: Deutscher Bundestag, Kurzmeldung v. 27.06.2024 (hib 

460/2024)
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STEUERTERMINE

OKTOBER 2024

10.10. Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*

Zahlungsschonfrist: 
bis zum 14.10.2024. Diese Schonfrist gilt nicht bei 
Barzahlungen und Zahlungen per Scheck. [* bei 
monatlicher Abführung für September 2024; bei 
vierteljährlicher Abführung für das III. Quartal 2024]
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